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1. Anlass und Ziel der Planung  

Für den Bereich des Erholungsgeländes ist der Bebauungsplan „Erholungsgelände“ 

aus dem Jahr 1983 rechtsverbindlich. Dieser Bebauungsplan wurde zwischenzeit-

lich 11-mal geändert, u.a. auch im Geltungsbereich der nun gegenständlichen 12. 

Änderung des Bebauungsplanes. 

Innerhalb des Geltungsbereichs hat sich die Nutzung der Flächen stark abweichend 

von dem rechtswirksamen Bebauungsplan entwickelt. Dies betrifft sowohl die Ver-

kehrsführung als auch die Grünordnung sowie die Ausdehnung des Campingplatzes 

und weiterer Nutzungen. 

Nun sind einige bauliche Maßnahmen geplant, die anhand des rechtswirksamen 

Bebauungsplanes nicht genehmigungsfähig sind. Zu nennen sind u.a. die Errich-

tung von Campingfässern (Mobilehomes) im Bereich des Campingplatzes, die Her-

richtung/Bewirtschaftung von Parkraum und die Errichtung einer Windschutzwand 

aus Glas an einem bestehenden Gastronomiebetrieb. Weiterhin sollen im Bereich 

des bestehenden Campingplatzes die Freianlangen (Spielplatz/Volleyballplatz) um-

organisiert werden und die Renovierung/Neuerrichtung der bestehenden Wasser-

wachthütte ist angedacht. 

Diese einzelnen Maßnahmen werden zum Anlass genommen, für den Bereich einen 

neuen Bebauungsplan aufzustellen. Der Bebauungsplan folgt den Zielen  

- als flexibles Planungsinstrument den Bestand und die aktuellen baulichen Maß-

nahmen zu berücksichtigen,  

- zukünftig notwendige bauliche Entwicklungen im kleineren Umfang zu ermögli-

chen, 

- die wirtschaftliche Entwicklung der örtlichen Betriebe (Camping, Gastronomie, 

…) und damit verbunden deren Arbeitsplätze zu sichern, 

- Eingriffe in Natur und Landschaft soweit zu verhindern, dass die Planung im 

Einklang mit Umweltschutzbelangen steht und für o.g. kleinere Maßnahmen kein 

naturschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich wird, und 

- sicherzustellen, dass die angestrebte Entwicklung ortsbildverträglich erfolgt. 

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

2.1 Landes- und Regionalplan 

Da es sich im Wesentlichen um eine Aufnahme genehmigten Bestands in den Be-

bauungsplan und sehr geringfügige Erweiterungen hiervon handelt, wird davon 

ausgegangen, dass die Planung mit der Landes- und Regionalplanung im Einklang 

ist.  

2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (rechtskräftig in der Fassung vom 17.11.2013 mit redakti-

oneller Änderung vom 01.09.2017) stellt das Plangebiet zum überwiegenden Teil 

als Grünfläche für Freizeit und Erholung (Zeltplatz) sowie als Grünfläche mit Bedeu-

tung für Orts-/Landschaftsbild und Naturhaushalt und untergeordnet als Parkplatz 

und Straßenbegleitgrün dar.  
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Abb. 1 Ausschnitt aus dem wirksamen FNP, ohne Maßstab 

Diese Darstellung basiert auf dem zum Zeitpunkt der Planaufstellung des Flächen-

nutzungsplanes rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Erholungsgelände“ (1983, 

siehe unten). Sie widerspricht jedoch genauso wie der rechtsverbindliche Bebau-

ungsplan der tatsächlichen Nutzung in dem Bereich und ist auch nicht vereinbar mit 

der vorliegenden Bebauungsplanänderung. Der Flächennutzungsplan wird deswe-

gen entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert. 

2.3 Bebauungspläne und Satzungen 

Der Bebauungsplan „Erholungsgelände“ erstreckt sich über den gesamten Bereich 

zwischen Mühlbach im Süden, Ammersee im Osten, Fahrmannsbach im Norden 

und Bahnlinie im Westen. Er ist damit etwa 1 km lang und im Mittel ca. 300 m breit, 

was ihm mit geschätzten 30 ha zu einem sehr großflächigen Bebauungsplan macht. 

Inhaltlich hat er mit diversen Festsetzungen zu Erholungsnutzungen (Zeltplatz, Lie-

gewiese, Sport- und Spielflächen, Parkanlagen, Wasserflächen, Gastwirtschaft) die 

Planung des gesamten Freizeitareals zum Gegenstand.  
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Abb. 2 Zentraler Bereich des ursprünglichen Bebauungsplanes „Erholungsgelände“ (1983), ohne 
Maßstab 

In den vergangenen 35 Jahren hat sich die bauliche Entwicklung in einigen Berei-

chen anders dargestellt als ursprünglich geplant, weswegen bisher 11 Bebauungs-

planänderungen erforderlich geworden sind. Die 11. Bebauungsplanänderung be-

trifft auch einen Teilbereich, der auch im Geltungsbereich der nun vorliegenden Be-

bauungsplanänderung liegt.  
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Abb. 3 11. Änderung des Bebauungsplanes „Erholungsgelände“ (Fassung vom 26.07.2017), ohne 
Maßstab 

Gegenstand der 11. Änderung war es, die geänderte Erschließungssituation und die 

zu bewirtschaftenden Parkplätze planungsrechtlich abzubilden.  

2.4 Übergeordnete Fachplanungen, sonstige Rechtsvorschriften 

Das Gebiet liegt zum Teil im Hochwasserbereich HQ-100. Der entsprechende Be-

reich ist nachrichtlich in die Planung übernommen. Es liegen auch geplante bauliche 

Anlagen innerhalb des HQ-100 Bereichs. Der Bauherr wird dazu aufgefordert die 

Möglichkeiten einer Bebauung in dem Bereich mit den Fachbehörden zu eruieren. 

Die Anlagen, die hier geplant sind (Campingfässer/Mobilehomes), sind nicht kom-

plett ortsfest. Sie können im Bedarfsfall mit entsprechendem Gerät an eine andere 

Stelle versetzt werden. Deswegen wird die Möglichkeit gesehen, dass die Planung 

in Abstimmung mit den Fachbehörden umgesetzt werden kann. 

Außerdem befindet sich das Plangebiet zum Teil innerhalb des 60 m Abstandes 

zum Ammersee. Innerhalb dieses Bereichs bedürfen sämtliche baulichen Maßnah-

men gemäß § 36 WHG i.V.m. Art. 20 BayWG einer Genehmigung des Landratsam-

tes Landsberg am Lech. 

2.5 Bodenschutz 

Die Planung ist nur mit einem sehr geringen Eingriff in Grund und Boden verbun-

den. Im Wesentlichen wird der Bestand umfasst und die Möglichkeit von geringeren 

Anbauten an bestehende Hauptgebäude geschaffen. Innerhalb des Geltungsbe-

reichs von etwa 73.000 m² wird zudem neues Baurecht im Umfang von 300 m² ge-

schaffen. Diese geringfügige Inanspruchnahme von Grund und Boden wird nicht als 

geeignet erachtet, Ziele des Bodenschutzes zu gefährden, zumal geplant ist, neue 

Bauwerke in Form von nicht ortsfesten Mobilehomes/Campingfässern zu errichten.  

Alternative Flächen zur Umsetzung des Planungserfordernisses stehen nicht zur 
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Verfügung, da es sich um eine innerbetriebliche Maßnahme des Campingplatzbe-

triebs handelt.  

2.6 Auslegungsfrist 

Vor dem Hintergrund der Planerhaltungsvorschriften gem. § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nummer 2 Buchstabe d BauGB wird im Rahmen der Entwurfsplanung eine Bewer-

tung der bisherigen Planung vorgenommen. Nach aktuellem Stand der Bewertung 

liegen keine wichtigen Gründe für eine angemessen längere Auslegungsdauer bei 

der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB vor.  

Die Planung wurde mit den wesentlichen Trägern öffentlicher Belange im Grundsatz 

vorabgestimmt, mit dem Ergebnis, dass das Planvorhaben voraussichtlich keine 

ausgewöhnliche große Anzahl an betroffenen erheblichen Belangen, keine beson-

ders umfänglichen Unterlagen und keine anderen komplexen Sachverhalte beinhal-

tet, die eine verlängerte Auslegung notwendig machen würden. 

Auch von Seiten der Öffentlichkeit sind derzeit noch keine Stellungnahmen bekannt, 

welche die Wahl einer längeren Auslegungsfrist erforderlich machen könnten. 

Auf Grundlage der bisherigen Bewertung wird der Entwurf des Bauleitplanes daher 

mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 

Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens 

jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich ausgelegt. 

3. Plangebiet 

3.1 Lage 

Der Geltungsbereich der 12. Änderung des Bebauungsplanes umfasst im Kern die 

Flächen des Campingplatzes, sowie  

 östlich angrenzend den Ammerseeuferbereich inkl. Gastronomie-

/Einzelhandelsgebäude (Pavillon am See) und Wasserwacht,  

 nördlich angrenzend das Gastronomiegebäude (Fischmeisterei), den Minigolf-

platz und die danebenliegenden Bootsliegeplätze  

 und westlich angrenzend die bestehenden Verkehrs- und Parkierungsanlagen.  

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 295/14 (Teil), 347, 

365, 360/1, 361, 362, 365/2, 365/3, 366, 366/1, 367/2, 368/3, 368/4, 369/2, 369/3, 

369/4, 369/7, 369/8, 369/11, 378/1 (Teil), 378/2, 379/4, 379/19 und 2658/21. 

Das Gelände fällt leicht zum Ammersee hin ab.  

Über die Fährmannsbachstraße und die Schulstraße ist das Plangebiet an das örtli-

che Verkehrsnetz angebunden. In etwa 1 km Entfernung zum Plangebiet befindet 

sich der Bahnhof Utting.  
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Abb. 4 Plangebiet, ohne Maßstab, Quelle: BayernAtlas, © Bayerische Vermessungsverwaltung, 
Stand 08.05.2019 

3.2 Nutzungen  

Die Hauptnutzung im Plangebiet ist der Campingplatz. Ergänzend gibt es zwei gast-

ronomische Einrichtungen, sowie einen kleinen Einzelhandel und einige Bootsliege-

plätze. Der Uferbereich dient der Erholung. Im Westen bestehen vor allem Ver-

kehrsanlagen in Form von Straßen und Parkplätzen.  

Bauliche Nutzungen sind nur sehr untergeordnet und zusammenhangslos vorhan-

den. Zu nennen sind das Rezeptions- und das Sanitärgebäude des Campingplat-

zes, die beiden Gastronomiegebäude und die Rettungshütte der Wasserwacht.  

3.3 Erschließung 

Die ansässigen Nutzungen sind ausreichend verkehrlich und technisch erschlossen. 
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Wasserversorgung, Abwasserentsorgung sowie leitungsgebundene Energie und 

Telekommunikationslinien sind vorhanden. 

Eine Anbindung an den ÖPNV ist durch am Bahnhof Utting in rd. 1.000 m fußläufi-

ger Entfernung gegeben.  

3.4 Emissionen  

Auf das Gebiet wirken Emissionen der angrenzenden Bahnstrecke sowie der beste-

henden Freizeitnutzungen (z.B. Tennis) und der dazugehörigen Parkplätze. Diese 

werden jedoch als mit der geplanten Nutzung verträglich erachtet. Es sind keine 

Konfliktlagen bekannt.   

3.5 Boden  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Bodenverhältnisse für die ange-

strebte Nutzung geeignet sind, da diese Nutzung im Wesentlichen auch der beste-

henden entspricht. Eine nennenswerte Neuversiegelung findet nicht statt, weswe-

gen die Sickerfähigkeit des Bodens von geringerem Interesse ist. Altlastenver-

dachtsflächen sind im Geltungsbereich nicht bekannt   

3.6 Denkmäler 

Archäologische Fundstellen werden im Geltungsbereich und im näheren Umfeld 

nicht vermutet. Auch Baudenkmäler sind nicht bekannt.  

3.7 Wasser 

Das Plangebiet grenzt an den Ammersee an. Planungsrechtliche Konsequenzen 

hiervon wurden unter Gliederungspunkt 2.4 dargelegt.  

4. Planinhalte 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird zum überwiegenden Teil als Sonstiges Sondergebiet 1 (SO 1) 

„Campingplatz“ und zu einem kleinen Teil als Sonstiges Sondergebiet 2 (SO 2) 

„Gastro/Einzelhandel“ festgesetzt. Durch diese beiden Baugebiete sind etwa 65 % 

des Geltungsbereichs abgedeckt. Die übrigen 35 % werden durch andere Flächen-

darstellungen, die weiter unten erläutert werden (Grün-, Verkehrs- und Gemeinbe-

darfsflächen), belegt. 

Das SO 1 dient im Wesentlichen der Campingplatznutzung. Deswegen sind hier an 

baulichen Nutzungen zulässig: 

 Rezeptions-, Verwaltungs- und Sanitärgebäude, 

 ein Gastronomiebetrieb, 

 Mobilheime/Campingfässer und 

 Bootsliegeplätze  
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Hiermit wird der Bestand abgedeckt, was auch die nördlich vorhandenen Anlagen 

(Gastro: Fischmeisterei und Bootsliegeplätze) umfasst.  

Getrennt hiervon wird auch das Sondergebiet 2 festgesetzt, um das Baurecht für 

den bestehenden Gastronomiebetrieb und den kleineren Einzelhandel zu sichern. 

Diese Nutzung liegt im Gegensatz zu den im SO 1 ansässigen Nutzungen eindeutig 

außerhalb des Campingplatzgeländes. 

Außerdem wird eine Gemeinbedarfsfläche (Wasserwacht) im Uferbereich festge-

setzt. Hier besteht die Wasserrettungshütte der Wasserwacht, deren Erhalt und 

ggfs. Neubau planungsrechtlich abgedeckt sein soll. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden nur sehr reduziert vorge-

nommen, da es keine städtebauliche Notwendigkeit für weitgehende Regelungen 

gibt.  

Für die einzelnen Baugrenzen werden max. zulässige Grundflächen definiert, die im 

Falle der der Bestandsgebäude ausreichend Puffer für bestehende oder ggfs. ge-

plante Anbauten vorsehen. Im Falle der neugeplanten Campingfässer ist zu sagen, 

dass diese in letzter Konsequenz nicht ortsfest sind. Da sie jedoch einen dauerhaf-

ten Standplatz erhalten sollen, wird hierfür auch eine Grundfläche definiert. 

Der bestehende Campingplatz benötigt im Bestand Fahrgassen und Erschließungs-

flächen, die planungsrechtlich abgedeckt sein sollten. Die regelmäßige Überschrei-

tung der Grundfläche nach § 19 Abs. 4 BauNVO um 50 % kann hierfür nicht ausrei-

chen, da die Grundfläche mit 1.250 m² im Verhältnis zum festgesetzten Baugebiet 

SO 1 (47.800 m²) sehr gering ist. Um für die Zukunft ausreichend Raum zu haben 

und gleichzeitig Übermaß zu verhindern, wird die zulässige Überschreitung der 

Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO Nr. 1-2 genannten Anlagen bis zu ei-

ner Gesamt-Grundflächenzahl von 0,3 zugelassen. Da weiter unten definiert ist, 

dass Zufahrten und nicht überdachte Stellplätze nur mit versickerungsfähigen Belä-

gen umgesetzt werden können und im Bestand bereits die Fahrgassen vorhanden 

sind, sind hierdurch keine negativen Umweltwirkungen zu erwarten.  

Ergänzend wird die Höhenentwicklung der Gebäude auf max. ein Vollgeschoß be-

grenzt. Die Definition von konkreten Gebäudehöhen hätte eine Bestandsvermes-

sung erfordert, dieser Aufwand wird angesichts der städtebaulichen Situation als 

nicht gerechtfertigt erachtet, zumal nicht zu erwarten ist, dass angesichts der nun 

gewählten Beschränkung städtebauliche Missstände entstehen.   

4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Mit den überbaubaren Grundstücksflächen werden die bestehenden Hauptgebäude 

mit ausreichend Puffer versehen, um bestehende und geplante Anbauten abzude-

cken. Ergänzend werden die Standorte der neugeplanten Campingfässer definiert. 

Diese sind zwar in letzter Konsequenz nicht ortsfest. Da sie jedoch einen dauerhaf-

ten Standplatz erhalten sollen, wird hierfür auch eine überbaubare Grundstücksflä-

che definiert. 

Als Bauweise wird die offene Bauweise definiert, welche in Form von Einzelhäusern 

umgesetzt werden kann. Auch die Abstandsflächenregelung des Art. 6 Abs. 5 Bay-

BO wird angeordnet. Diese Regelungen erfolgen der Vollständigkeit halber im Sinne 
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der Rechtssicherheit. Sie haben angesichts der definierten Baugrenzen nur geringe 

städtebauliche Relevanz.  

4.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Der Bebauungsplan trifft keine dezidierten Festsetzungen zur Lage von Garagen, 

Stellplätze und Nebenanlagen. Es gilt § 23 Abs. 5 i.V.m. § 14 BauNVO, was ermög-

licht untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der 

Baugebiete dienen, auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen umzu-

setzen.  

4.5 Bauliche Gestaltung  

Vorgaben zur baulichen Gestaltung nach Art. 81 BayBO werden nicht getroffen. Ers-

tens bestehen nur solitär stehende Baukörper, so dass kein städtebauliches Umfeld 

vorhanden ist, welches einen besonderen Schutz benötigt. Zweitens ist nur eine 

vom Umfang sehr geringfügige Bebauung möglich, was ihre städtebauliche Wirkung 

stark begrenzt. Drittens sind einige Sonderbaukörper (Pavillon, Campingfässer) vor-

handen und geplant, die nicht als störend erachtet werden und wegen ihrer beson-

deren Erscheinung nicht in einer Festsetzung zusammengefasst werden können.   

4.6 Verkehr und Erschließung 

Ein verhältnismäßig großer Anteil des Geltungsbereichs ist durch Straßenverkehrs-

flächen (8.827 m² entspricht 12 %) oder öffentliche Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung - öffentliche Stellplatzfläche (10.495 m² entspricht 14 %) belegt. 

In der Summe ist also mehr als ein Viertel des Geltungsbereichs dieser Nutzung zu-

geordnet. Dieser Anteil begründet sich darin, da die ansässigen Erholungsnutzun-

gen in der Hochsaison einen großen Freizeitverkehr verursachen, für den entspre-

chend Parkraum zur Verfügung gestellt werden muss.  

Die innere Erschließung des Campingplatzgeländes wird durch den Bebauungsplan 

nicht im Detail thematisiert, da dies nicht als städtebauliche erforderlich erachtet 

wird. 

Da es sich um eine Bestandsüberplanung handelt, ist die übrige technische Er-

schließung ausreichend vorhanden und muss auf dem Wege der Bebauungspla-

nung nicht überdacht werden.  

4.7 Grünordnung, Eingriff, Ausgleich, Artenschutz 

4.7.1 Festsetzungen zur Grünordnung 

Im Bereich des Campingplatzes werden langlebige und standsichere Laubbäume, 

wie Eiche, Hainbuche und Ahorn, zum Erhalt festgesetzt, entlang der Erschlie-

ßungsstraße auf Flurstück 369/3 zudem eine prägnante Baumreihe bestehend aus 

Birken. Im Bereich der Grünflächen und Parkplätze werden ebenfalls langlebige und 

standsichere Laubbäume sowie eigens angepflanzte Kirschbäume zum Erhalt fest-

gesetzt, daneben großflächige Gehölzbestände überwiegend aus Haseln, Erlen, 

Kirschen und Ahornen. 

Das kartierte Biotop befindet sich gegenwärtig in einem schlechten Zustand. Der 
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Graben wurde ausgemäht, die Strauchschicht fast vollständig entfernt. Es erfolgt 

dennoch eine nachrichtliche Übernahme. Künftig sollen der Pflegeaufwand reduziert 

und mehr natürliche Entwicklung zugelassen werden. 

4.7.2 Ausgleichsbedarf (Ausgleichsfläche, Ökokonto) 

Siehe Umweltbericht Kapitel 4  

4.7.3 spezieller Artenschutz (Verbotstatbestände) 

Bei der Zulassung und Ausführung von Vorhaben sind die Auswirkungen auf euro-

parechtlich geschützte und auf national gleichgestellte Arten zu untersuchen. Im 

Rahmen der Bauleitplanung ist sicherzustellen, dass das Vorhaben nicht zu un-

überwindbaren artenschutzrechtlichen Hindernissen führt. 

Bei einer Ortsbegehung am 13.03.2019 wurden im Bereich der geplanten baulichen 

Eingriffe keine Bäume mit Nestern und Höhlen ausgemacht. Da ein großer Teil der 

bedeutenden Gehölze zum Erhalt festgesetzt wird und umfangreiche Baumpflan-

zungen geregelt werden, ergeben sich durch das Vorhaben keine Konflikte mit dem 

Artenschutzrecht. 

4.8 Klimaschutz, Klimaanpassung 

Der Klimaschutz ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung zu be-

rücksichtigen. Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 

an den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen.  

Wichtigste Handlungsfelder sind damit die Anpassung an zukünftige klimawandel-

bedingte Extremwetterereignisse und Maßnahmen zum Schutz des Klimas, wie die 

Verringerung des CO2- Ausstoßes und die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre 

durch Vegetation.  

Auf Grund der weitgehenden Beschränkung auf Bestandsdarstellungen und das 

sehr geringfügige neue Baurecht, werden keine negativen Wirkungen auf die Be-

lange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gesehen.   

Mit der Planung am vorhandenen Standort werden keine Flächen in Anspruch ge-

nommen, die im Hinblick auf den Klimawandel und den damit einhergehenden Risi-

ken durch eine Mehrung von Extremwetterereignissen (Trockenheit, Sturm, Über-

schwemmungen) oder im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Klimaanpassung als 

sensibel oder wertvoll einzustufen sind.  

4.9 Flächenbilanz 

 Geltungsbereich:       73.000 m²  

 öffentliche Verkehrsfläche:     8.827 m²  

 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  10.495 m² 

 Öffentliche Grünflächen:     4.546 m²  

 Sondergebiet 1:       47.800 m² 
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 Sondergebiet 2:       1.209 m² 

 überbaubare Fläche:       3.262 m² 

 Grundfläche:      1.650 m²  

5. Alternativen 

Da das o.g. Planungserfordernis ortsgebunden ist, wurden keine Alternativen 

Standorte für diese Planung geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gemeinde Utting, den  ........................................................................  

 

   ..........................................................................................  

  Erster Bürgermeister (Josef Lutzenberger) 

 


